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Ordnungsbehordliche Verordnung uber die Selbst-
uberwachung von oberirdischen Deponien (Deponie-
selbstiiberwachungsverordnung - DepSuVO -)

FuBnoten

[SGV. NW. 74. ]

Vom 2. April 1998

Aufgrund des § 25 Abs. 2 des Landesabfallgesetzes vom 21. Juni 1988 (GV. NW. S. 250), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 7. Februar 1995 (GV. NW. S. 134), sowie des § 31in Verbindung mit
§ 25 des Ordnungsbehoérdengesetzes vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 20. Dezember 1994 (GV. NW. S. 1115), wird verordnet:

§1

Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt fiir die Selbstiiberwachung des Betriebes von oberirdischen Deponien im
Sinne der Zweiten allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall) vom 12. Marz
1991 (GMBI. S. 139, ber. S. 469) und der Dritten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfall-
gesetz (TA Siedlungsabfall) vom 14. Mai 1993 (BAnz. Nr. 99 a) gemaB § 25 Absatz 1 Landesab-
fallgesetz (LAbfG). Die Selbstliberwachung des Betriebes einer Deponie erstreckt sich auch auf
MaBnahmen zur Anpassung an den Stand der Technik und zur ordnungsgemaBen Stillegung so-
wie auf nicht mehr zur Ablagerung genutzte Teilbereiche einer Deponie.
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§2

Ausflihrung der Selbstiberwachung

FuBnoten zu § 2 Ausfiihrung der Selbstiiberwachung

Anhang | bis Il nicht in der elektronischen Version aufgenommen ( siehe GV. NRW. 1998 S.
284).

(1) Die Art und Haufigkeit der nach dieser Verordnung zu liberwachenden und zu untersuchen-
den Vorgange richten sich nach Anhang | zu dieser Verordnung.

(2) Die Art der Betriebskenndaten und die Haufigkeit ihrer Ermittlung richten sich nach den An-
hangen Il und Ill zu dieser Verordnung.

§3

Ausnahmen, zusatzliche Anforderungen

(1) Die nach § 40 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) fiir die Uberwachung des
Betriebes der Deponie zustandige Behorde kann auf Antrag im Einzelfall Ausnahmen von einzel-
nen Bestimmungen dieser Verordnung zulassen.

(2) Weitergehende Anforderungen in Zulassungen, insbesondere nach § 7 Abfallgesetz (AbfG)
bzw. § 31 KrW-/AbfG, und in Anordnungen nach § 9 AbfG bzw. § 35 KrwW-/AbfG bleiben unbe-
rihrt.

§4
Untersuchung von Deponiegas

Flr Untersuchungen von Deponiegas und Abgas aus Deponiegasbehandlungs- oder Deponie-
gasverwertungsanlagen durfen nur Stellen beauftragt werden, die nach § 26 Abs. 1 Satz 1 Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) durch die zustandige Landesbehorde im Ministerialblatt
flr das Land Nordrhein-Westfalen bekanntgegeben wurden.

§5

Aufzeichnungen

Die nach dieser Verordnung erforderlichen Uberwachungs- und Untersuchungsvorgénge zur
Uberwachung des Betriebes und deren Ergebnisse sind von dem Betreiber einer Deponie zu er-
fassen, auszuwerten und zu bewerten.

§6

Vorlage der Unterlagen

FuBnoten zu § 6 Vorlage der Unterlagen
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§ 6 geandert durch Artikel 19 des Gesetzes v. 11.12.2007 (GV. NRW. S. 662), in Kraft getre-
ten am 1. Januar 2008.

(1) Der Betreiber einer Deponie ist verpflichtet, der nach § 3 Abs. 1 zustandigen Behdrde die Un-
terlagen Uber die Selbstiberwachung des Betriebes der Deponie in Form von Jahresberichten
vorzulegen. In dem Jahresbericht sind die Ergebnisse der Uberwachungen und Untersuchungen
nach § 25 Abs. 1 Satz 1 LAbfG zusammenzufassen, auszuwerten und zu bewerten. Inhalt, Form
und Art der Vorlage des Jahresberichtes richten sich nach den Anhangen Il und Il dieser Verord-
nung und den von der nach § 3 Abs. 1 zustandigen Behorde dazu getroffenen naheren Festle-
gungen.

(2) Berichtszeitraum flir den Jahresbericht ist das Kalenderjahr. Der Jahresbericht ist der nach §
3 Abs. 1 zustandigen Behorde spatestens bis zum 31. Marz des folgenden Kalenderjahres vorzu-
legen. Die nach § 3 Abs. 1 zustandige Behdrde kann im Einzelfall die Vorlage von Zwischenbe-
richten verlangen.

(3) Der Deponiebetreiber ist ferner verpflichtet, der nach § 3 Abs. 1 zustandigen Behdrde zusam-
men mit dem Jahresbericht Daten zur Gesamtanlage auf maschinenlesbaren Datentragern vor-
zulegen. Umfang und Form der nach Satz 1 vorzulegenden Daten richten sich nach den Anhan-
gen Il und lll dieser Verordnung sowie nach der Richtlinie des Landesamtes fur Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen "Schnittstellenspezifikation fir die Vorlage von Be-
triebskenndaten bei der nach § 3 Abs. 1 zustandigen Behdrde geman Deponieselbstiberwa-
chungsverordnung" vom 1. April 1998. Die nach § 3 Abs. 1 zustandige Behdrde kann im Einzelfall
die Vorlage der Betriebskenndaten als Dokument verlangen oder Ausnahmen von den Anforde-
rungen der in Satz 2 genannten Richtlinie zulassen.

(4) Der Betreiber einer Deponie legt der nach § 3 Abs. 1 zustandigen Behérde mit dem ersten
Jahresbericht nach Absatz 1 oder vor der Inbetriebnahme der Deponie die Betriebskenndaten,
soweit diese der Beschreibung der Anlage und der MeBstellen dienen, in der durch Anhang Il
dieser Verordnung bestimmten Form vor. Im Berichtsjahr auftretende Anderungen der anlagen-
oder meBstellenbezogenen Betriebskenndaten sind nach Anhang Il dieser Verordnung mit dem
jeweils ndchsten Jahresbericht vorzulegen.

§7
Anzeigepflicht

Der Betreiber einer Deponie hat wesentliche Veranderungen der Untersuchungsergebnisse, ins-
besondere von Menge und Beschaffenheit der Sickerwasser- und Gasemissionen oder der
Grundwasser- und Oberflachenwasserbeschaffenheit, sowie besondere Vorfalle und Stérungen,
die wesentliche Veranderungen des Zustandes, der Funktionsfahigkeit oder der Emissionen der
Deponie verursachen kénnen oder eine Umweltgefahrdung besorgen lassen, unverzuglich der
nach § 3 Abs. 1 zustandigen Behoérde anzuzeigen und aufzuzeichnen.
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§8

Ubergangsbestimmungen

Bestehende Deponien sind mit den zur Durchfliihrung dieser Verordnung erforderlichen Einrich-
tungen und Geraten spatestens innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Verordnung
auszustatten.

§9

Ordnungswidrigkeiten

FuBnoten zu § 9 Ordnungswidrigkeiten

§ 9 geandert durch Artikel 86 d. EuroAnpG NRW v. 25.9.2001 (GV. NRW. S. 708); in Kraft
getreten am 1. Januar 2002.

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. die Uberwachungen und Untersuchungen nach §§ 2 und 4 nicht oder nicht vollstandig durch-
fUhrt oder durchfiihren 1383t,

2. Aufzeichnungen nach § 5 nicht oder nicht vollstandig fertigt oder fertigen 1aBt,
3. der Anzeigepflicht nach § 7 nicht nachkommt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

§10
In-Kraft-Treten, Berichtspflicht

FuBnoten zu § 10 In-Kraft-Treten, Berichtspflicht

4 N\
§ 10 Uberschrift neu gefasst und Satz 2 angefiigt durch Artikel 130 des Vierten Befristungs-

gesetzes vom 5.4.2005 (GV. NRW. S. 332); in Kraft getreten am 30. April 2005; geandert
durch Artikel 19 des Gesetzes v. 11.12.2007 (GV. NRW. S. 662), in Kraft getreten am 1. Janu-
ar 2008.
GV. NW. ausgegeben am 29. Mai 1998.

A 4

Diese Verordnung tritt am Tag der Verkiindung in Kraft. Uber die Erfahrungen mit dieser Verord-
nung ist der Landesregierung bis zum 31. Dezember 2011 zu berichten.

Die Ministerin
fur Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Hinweis

Wiederherstellung des Verordnungsranges
(Artikel 170 des Vierten Befristungsgesetzes vom 5.4.2005 (GV. NRW. S. 332))

Die in diesem Gesetz erlassenen oder geanderten Rechtsverordnungen kdnnen aufgrund der je-
weils einschlagigen Verordnungsermachtigungen durch Rechtsverordnung geandert werden.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 5/5


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2005-s332

	LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen
	 Ordnungsbehördliche Verordnung über die Selbstüberwachung von oberirdischen Deponien (Deponieselbstüberwachungsverordnung - DepSüVO -) 
	 § 1 Geltungsbereich 
	 § 2 Ausführung der Selbstüberwachung 
	 § 3 Ausnahmen, zusätzliche Anforderungen 
	 § 4 Untersuchung von Deponiegas 
	 § 5 Aufzeichnungen 
	 § 6 Vorlage der Unterlagen 
	 § 7 Anzeigepflicht 
	 § 8 Übergangsbestimmungen 
	 § 9 Ordnungswidrigkeiten 
	 § 10 In-Kraft-Treten, Berichtspflicht 


